
  

 

Bedarfsmeldung 
Sommerferienbetreuung 

für Kindergartenkinder 
  

Rückgabe bis spätestens 15. Februar 2024 im Kindergarten 
 

Angaben zum Kind 
 
 

Nachname: ………………………………………………………………... Vorname: …………………………………………………………………………... 

  

Geburtsdatum: ………………………………………………………….. 

 

Ich melde hiermit mein Kind verbindlich zur Ferienbetreuung an folgenden Tagen an: 
 

1. Ferienwoche  2. Ferienwoche  3. Ferienwoche  4. Ferienwoche  

1.-5.7.2024 Uhrzeit (von-bis) 8.-7.7.2024 Uhrzeit (von-bis) 15.-19.7.2024 Uhrzeit (von-bis) 22.-26.7.2024 Uhrzeit (von-bis) 

Mo. - Mo. - Mo. - Mo. - 

Di. - Di. - Di. - Di. - 

Mi. - Mi. - Mi. - Mi. - 

Do. - Do. - Do. - Do. - 

Fr.  - Fr.  - Fr.  - Fr.  - 

        

5. Ferienwoche  7. Ferienwoche  8. Ferienwoche  9. Ferienwoche  

29.7.-2.8.2024 Uhrzeit (von-bis) 12.-16.8.2024 Uhrzeit (von-bis) 19.-23.8.2024 Uhrzeit (von-bis) 26.-30.8.2024 Uhrzeit (von-bis) 

Mo. - Mo. - Mo. - Mo. - 

Di. - Di. - Di. - Di. - 

Mi. - Mi. - Mi. - Mi. - 

Do. - Do. Feiertag  Do. - Do. - 

Fr.  - Fr.  - Fr.  - Fr.  - 

 
 

Ich habe die umseitigen Informationen zur Kenntnis genommen. Bedarfsänderungen können noch bis spätestens 30. April 
2024 bei Ihrer Pädagogin schriftlich bekannt gegeben werden. Hinweis der Landesregierung:  Bei Nichtinanspruchnahme 
eines verbindlich zugesagten Kindergartenplatzes in den Sommerferien kann der Kindergartenerhalter eine Kaution 
vorsehen. 
 

 ____________________                                                                     ______________________________________________                                        
Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
    



 

Liebe Eltern! 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

 
Die Betreuung von Kindern in den Ferien bedeutet für viele Eltern und Alleinerziehende eine große 
Herausforderung. Als Ihr Bürgermeister war es mir von Beginn an wichtig, dass Sie Berufstätigkeit und Familie 
bestmöglich miteinander verbinden können. Bereits kurz nach meinem Amtsantritt haben wir in Moosbrunn 
eine durchgehende Ferienbetreuung im Kindergarten beschlossen und waren mit diesem Angebot ein 
Vorreiter in unserer Region. Die neue „Niederösterreichische Kinderbetreuungsoffensive“ brachte bereits im 
Sommer des Vorjahres weitere organisatorische Änderungen und vor allem finanzielle Verbesserungen. 
Landesweit sind alle Kindergärten bei Bedarf 8 Wochen im Sommer geöffnet und für 1 Woche geschlossen. 
Die Betreuung vormittags in allen 8 Wochen ist kostenfrei. Nachmittags gelten die gleichen Betreuungstarife 
wie im laufenden Kindergartenjahr. In der 4. und 5. Ferienwoche werden Ihre Kinder, wie in den Vorjahren, 
ausschließlich durch das Kinderbetreuerinnenteam der Gemeinde Moosbrunn betreut. Die von Seiten des 
Landes Niederösterreich vorgesehene Schließwoche haben wir von 5. bis 9. August 2024 (in der 6. 
Ferienwoche) eingeplant. Alle Kinderbetreuungseinrichtungen in Moosbrunn werden in dieser Zeit 
einheitlich geschlossen bleiben. 
Damit wir gut planen können, geben Sie uns diese Bedarfserhebung für die Sommerferien bitte 

bis 15. Februar 2024 
im Kindergarten ab. Änderungen sind danach noch bis 30. April 2024 möglich. 
 

Ihr 
 
 
 

Dipl.-Ing. Paul Frühling 
Bürgermeister 

   

  
                           Wichtige Information der NÖ Landesregierung - Abteilung Kindergärten_____________ 
 

• Die Kindergartenferien entsprechen den Hauptferien nach dem NÖ Pflichtschulgesetz 2018. Der 

Kindergarten ist bei entsprechendem Bedarf während der Kindergartenferien geöffnet. Bitte beachten Sie, 

dass der Kindergarten während der 4. bis 6. Woche der Kindergartenferien jedenfalls für eine Woche 

geschlossen ist. Der Bedarf an einem Kindergartenplatz in den Kindergartenferien für Ihr Kind muss gemäß  

§ 22 Abs. 2 NÖ Kindergartengesetz 2006 bis 30. April 2024 fix bekannt gegeben werden. Danach ist keine 

Änderung mehr möglich.  

• Die Anmeldung ist verbindlich, da auf Grund der Anmeldungen die gesamten organisatorischen und 

personellen Planungen durchgeführt werden, um ausreichend Kindergartenplätze entsprechend dem Bedarf 

zur Verfügung stellen zu können.  

ACHTUNG! 
Für die Nichtinanspruchnahme eines verbindlich zugesagten Kindergartenplatzes in den Sommerferien 

kann der Kindergartenerhalter für jede angemeldete und nicht in Anspruch genommene Ferienwoche eine 

Kaution vorsehen. Melden Sie daher nur den benötigten Bedarf an! 

 


